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• Wegevalu.erl! Jede Spur soll gefoscht, alles 

vergeblich, nur noch SclJrolt sein, wie nie 

gelehrt Ulld mcht gelebt. Radlerkriimel nur 

noch!« Professor Freundlich in Grass, Em 
1vettes Feld) 

Heuet und 14 weitcre Autoren, Rechtswis­
senschaftler der DDR, haben ein wichtiges 
Buch geschrieben: wichtig für den , der sich 
mit der geschichtlichen Frage beschäftigt, wic 
es möglich war, daß Juristcn das DDR-Sy­
stem legitimierten , wichtig auch für den, der 
heute DDR-Recht anzuwenden hat auf Sach ­
verhalte, für welche dieses Recht auch heute 
noch maßgeblich 'SI. SO schildern die 
Autoren das Agrarrecht (Stedmg), das Ar­
beitsrecht (Do;1), das Bodenrecht (Klaus 

Heuer), das Familienrecht (Grandke), das 
Gerichtsvr rfassungsrecht (Müller) , das Straf­
recht (Buchhoh), das Strafprozeßrecht (LII­

Iher), das Verwaltungsrecht (Bemet; aller­
dings nur durch Nachdruck VOn zwei Arti­
keln aus den Jahren 1990 und 1993), das 
Winschaftsrecht (PflickelSüß), das Zivilrecht 
(Göhrmgl Dost) und das Zivilprozeßrecht 
(Kellner) . Es fehlt ein ursprünglich vorgese­
hener besonderer Beitrag zum Verfassungs­
recht , als Ersat:l dienen die Kapitel .. Rechts­
verständnis in der DDR« (U.-j. HeJ/er/ Lie­

beram) und ,·Rechtswissenschaft und SED. 
Uoseph ). 

Es ist ein merk würdiges Buch, das einen 
zwiespältigen Eindruck hintcrlaflt. Neben 
Erkenntnissen wie den Fests tellungen , daß 
.. die DDR ... bis zum Schluß kein Rechts­
staat« war' und daß .. die Konzeption von der 
Oberhoheit des Parlaments im politischen 

I U.-1 Hl"Ul'r S. 62 t 

System mit der Ersetzung wirklicher Wahlen 
durch die Inthronisierung des Parlaments sei­
tens der Panei · und Staatsführung ihre ei­
gentLiche Legitimation.' verlor, findet sich 
z. B. die schlimme, in eine Frage gekleidete 
Aussage: »Ka nn die Bezugnahme auf Be­
schlüsse der Paneiführung der SED erwas 
grundsätzlich Schlimmeres sein als Bezug­
nahmen auf Werte bei der Auslegung von 
Recht und Verfassu ng, wie sie vom Bundes­
verfassungsgericht immer wieder und teil­
weise doch wohl wirklich COntra legem VOr· 
genommen werden?', ebenso die wenig 
ren~ktierte Behauptung, 1947/48 hällen die 
»maßgebenden politischen Kräfte in West­
deutschland von der CDU/CSU, FDP und 
DP bis hin zur SPD ... gemeinsam mit ihren 
Besatzungsmächten ... die Umgcstalmngen 
in der sowjetischen Besat7.ungszone als frei­
heitsfeindlich und totalitär« .d iffamiert«'. 
Polemisch werden gegenübergestellt die 
Schilderung der Gewährleistung des Streik­
rechts in der DDR-Verfassunl( als »schon 
zum Zeitpunkt seiner Inkraftsetzung lOtes 
Recht« und die Beurteilung der Regelung des 
Grundgesetzes im wesentlichen als Redu zie­
rung .. auf eine Anncxfunkt;on des Tarifve r­
tragssystems"l. Schließlich hätte man eher im 
Neuen Deutschland von '960 die Behaup· 
tung erwartet, die staadiche Beteiligung an 
privaten Betrieben habe .. bei den privaten 
Unternehmern ... breite Akzeptanz« gefun­
den6

• 

Die Zwiespältigkeit wird deutlich, wenn 
Dost7 sich einerseits mit den »Mitglieder(n) 
der politisc hen Führung und wohl auch ' " 
(der) Mehrheit der politischen Staats- lind 

l Mullc-rS :Lt 

, U.·J. H,u« s. 61 
, U.·J.lftu<r S ,8 r. 
5 Dost 5.111 

6 rnlCke /Suß S 44 2. 
7 DO. ,S.11 2 
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JJ4 Wirtscbafrsfunktionärc( noch nachträglich 
dadurch solidarisiert! daß er von ihnen an­

nimmt, sie häHen sich »als Inreressenvertreter 

,unserer Menschen< verstanden und getan .. "J 

was sie für die Verbesserung von deren Lage 

für möglich hie.lten«) andererseits jedoch mit 
Klarheit .. das WOrt von 1unseren Menschen< 
... (als) patriarchaLischen Besitzanspruch« 

qualifiziert, der eine effektive Vertretung von 

Arbeirnehmcrinrercsscil und vor allem »die 

Herausbildung von Bewegungs- und Lö­

sungsmöglichkcircn« für die "tiefgreifenden 
Widersprüche« der DDR-Gesellschaft ver­
hindert habe, 
Mit diesen Zwiespältigkeiten muß sich aus­
cinandersctzen J wer nicht einfach 45 Jahre 

DDR-Rechtstradirion negieren wiJl 8. Diese 
AuseinandersC[zung führt in erster Linie zu 

einer Vielzahl von Fragen an die AutOren, 

Fragen, die nicht gesteHt werden können, 

ohne daß man deo Vorwurf riskiert, man gehe 

mit \vestdeutscher Überheblichkeit in die 

Auseinandersetzung; doch kann) wer sich 

auseinandersetzt, die eigene Überzeugung 

nicht vorher ablegen. 

Sehon um dem Vorwurf der Überheblichkeit 
zu begegnen, sei vorab den AutOren Respekt 

~ezollt, daß sie sich die Aufgabe gcsrellt ha­

ben, kritisch und selbstkritisch die E ntwick­

lung darzustellen. Dabei haben sie ein 

schwierige.~ Unterfangen nicht gescheut, wer­

den die DDR-Rechtswissenschaftler doch, 
wie Heuer zutreffend ausführt, »immer wie­

der aufgefordert, zu '" (ihrer) Vergangenheit 
Stellung zu nehmen«, und »gleichz.eitig 

Scham und Zurückhaltung angemahnt«9. Vor 

diesem Hintergrund Beiträge vorzulegen, die 

~)d:1s Scheitern des Sozialismus ... (zum) An­

laß" ,(nehmen), viele bisherige Gewißheiten 
einer sorgfältigen Überprüfung zu unterzie­

hen, nach den Ursachen für dieses Scheitern 

zu fragen und dabei auch mit eigenen Feh­

lern, Versäumnisscll, auch feigheiten ins Ge­

richt zu gehen',!~', verdient ebenso Respekt 

wie die schonungslose Beschreibung der Len­

kungsinstrumente durch Joseph " und seine 

Feststellung, auch das Entstehen und Publi­
zieren von Widersprüchlichem zur herr­

schenden Parteimeinung soHe und könne 

»nicht etwa als >Widerstand( oder )Opposi-

8 Dies wunle dem Lt~r ~lIerdl n g S" erlC'tCh (( rt, wtnn Ihm 
JtWCi!5 'gl:.5ilg-l wurdc, w:mn denn der V. P:trtc ltag der SEI) 
oder d:u. q. Plenum des ZK drr SED S!;mgdundr[l h.l. ­
b<n. 

~ U -J. Heuer $. Il.. 

10 U.-J. Hcu er S. I}. 
I1 Joscr h S. SD H. 

tlon. gegen das SED-Regime mißverstanden 

werden'~1 denn »von absichdicher, bewußter 

Konfrontation". (könne) generell nicht die 
Rede sein. Die Rechtswissenschaftler verhiel­

ten sich nicht >paneifeindljch •. «'L 

Ähnljches war nach 1945 'ion den Maunz, 
Vle, Larcnz, Schwmge und den vielen ande­

ren nicht zu lesen, ob\vohl diese es viel nöti­

ger gehabt hatten. Die AutOren dcs hier 

besprochenen Buchs mögen mir den Ver­

gleich vcrzeihen, doch er drängt sich auf, 

wenn es darum geht, »)die Vergangenheit zu 

bewältigen«, und cr macht gleichzeitig deut­

lich, daß wir Unvergleichbares verglei­
chen. 

Dies wird besonders deurJieh, wenn Heuer 
und sci.ne Mitauroren die \'\Iurzeln der DDR­

Rechtswissenschaft im A.ntifaschismus fc~t­

machen I} _ dies in der geschichtlichen Ent­

wicklung durchaus mit Recht (so z. B., wenn 

Heuer feststellt, die ~,Träger der neuen Ge­

sel.lschafr.( seien motiviert worden durch "die 

persönlichen Erfahrungen" " die (sie) '" 
persönJich mit dem Recht und der Rechts­
pflege in der Wei marer Republik und unter 
der Naziherrschaft gemacht •• hätten'''). Doch 

ist daneben festzuhalten - und wird auch 

nicht übersehen -, daß andere Wurzeln eben­

falls zu erkennen sind und letzten Endes ent­

scheidender waren als die Distanzierung vom 

faschismus ebenso wie von der »bürgerlichen 

Demokratie« und dem Kapitalismus. E s kann 

nur als grobe Geschichtsklitterung bez.e ich­

net werden, wenn H eu.er es als bleibendes 

y,geschichtliches Verdienst,( der »politisch 

Verantwortlichen in der sowjetischen Besat­

zungszone« vor der Gründung der DDR be­

zeichnct, daß sie »die t.iefgreifenden soz.ial­

ökonomischen und politischen Umgestaltun­

gen im Rahmen eines parlamentarisch­

demokratischen Systems, mit freien Wahlen, 

einem pluralistischen Paneiensystem und 

Ansatzen fiir neue Formen einer unmittelba~ 

ren Demokratie durchgesetzt hätten«'!. Die 

sich an diese Behauptung anschließende Fest­

stellung, "seit 1948/49 (sei) eine Abschwä­
chung und schließlich gar die Aufgabe dieses 
Kurses (erg. einer demokratischen Entwiek-

11 Jouph S. SS7. 
13 U aJ. Heucr S. I .. : . D lc (' n tr Gcnt rJ, lon der 1\echuwIS­
~Klu fd c:t der Of}R I.H wohl ;"I.ts G~ rl " I!" ~ dl\'oß ilustc-
• .1n, cn. d:aß mll Jem DDR-$ll:tt:lh!mus d:l.5 Zi el verbun­
d!:n WiU, als Re:lkuoß .lu.f dr!1 deulKheß F.uchlsmw o t\C 
g:m 7 . .Inden', b C-SSl: f C' G~clllch.l fi und eine t~m. lndt:rc:, 
bourc. R('chtso rdn ung Zu sch.lffe n .• 

1.1 U ·J ne ucr S 6 1l 

Ij U. -J. Heu('r 5.-4.0. 
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lung) erfolgt((J6) wird dem tatsachlichen Ge­

schehen nur noch insoweit gerecht, als da­

nach die Abwendung von dem beschriebenen 

parlamentarisch-demokratischen System ins­

gesamt offenkundig wurde: Nicht erst , aber 

spätestens seitdem waren ) aJle \'V'ege einer 

Kontrolle des Volkes über die politische Füh­

rung versperrt«, war die » Wahrnehmung . . . 

(der) Schutzfunktion (des Strafrechts) tn 

zunehmendem Maße mit WiUkür, mit der 

Vorberejtung von Musterpro~.c.ssen, mit un­

angemessenen Strafen und dem Einsatz des 

Srrafrechts gegen tatsächliche oder vermc:int­

liehe oppositionelle Kr.fte innerhalb der SED 
verbundenco:, kam es zur »Abkehr von der 

verwaltungs~erjclltlichen Kontrolle des 

Staatsapparate:;:"J/. Abn wie war es vorher? 

Waren es nur "krasse Eingriffe(( der Sowjet­

union »in den politischen Prozeß, don wo .' 

(diese) tatS'chliche oder venneintliche Geg­
ner ihrer Politik ausmachte (so gegenüber den 

Gegnern der Vereinigung von SPD und KPD 

in den Jahren '946 und '947)«'" oder beruh­
ten solche Eingriffe nicht auch bereitS auf 

Anordnungen der SED selbst' 
Andcrerscits forden es zum Widerspruch 

heraus, wenn behauptet wird, »daß es ledig­

lich unter den Bedingungen der sow.jetiscben 

Besatzungszone ... eine reale Ch~nce für ei­

nen konsequent antifaschistischen und anti­

militaristischen Neuanfang gab«, und dann 

schon im folgenden Satz darau.f verwiesen 

wird, daß ."die Sowjel"union .. , auf dem Wege 

zu einer sozialistischen G esellschaftsordnung 

bereits seit dcn drcißiger Jahren in einem Zu­

stand terroristisch-dikt.atorischer Herrschaft 

und später einer bürokratischen [rstarrung({ 

verharrte l9 , also doch wohl unfähig war, ei­

nen konsequent demokratischen Neuanfang 

zu ennoglichen. Der Weg zum Scheitern die­

ser Intentionen wird im einzel nen noch ein­

mal dargestellt. als Schlußpunkt die .Staats­
und rechts\ .... issenschafdichc Konft rclu o< in 

Babelsberg vom 1.IJ. 4. '9)8 bezeichnct·o. 
Danach werden weitcre Phasen des Bemü­

hens um die EntwickJung rechtss taatlicher 

Strukturen beschrieben : Ab (96) habe Ul­

briche ' mit der Einführung des )Neuen dko-

16 U .J. Heuc-r S. -40 

17 U.-J. Hf"ut: r 5 . • p. 
IS U,-j. Hcuc:r S.:17. 
19 V -J. l-kuc:r S. 16. 
10 U.·J H~Jj l:r S. 54 rl. 

Dtm offe nbou du:" S)' nlpaülIC'n der Autoren gel ten, s, 
J\.Ich Ltcbc~m 5. S p. : .. WJ.h reru:l W Ulbtteht die WI$$cn-

nomjschen Systems« eine Enrwicklung einge­

leitet. die mit .eine(r) Aufwertung des Rechts 

als Millel zur Konflikdösung. eine(r) eindeu­
tige(n) Rechtfertigung subjektiver Rechte 

verbunden« gewesen sci~ dieses Modell habe 

jedoch )ojmit der militärischen Beendigung des 

tschechoslowakischen Experiments am 

2.1 . August 1968 .. "seine gestaltende KraJrc;r 

verloren. Em in den 80er Jahren habe die 

Diskussion über Grundsätze erneut begon­

nen lJ
, doch habe man SIch ,>in der Sackgasse ... 

befunden, aus der man nicht mehr herausge­

kommen sei, es habe l,die Kraft zu dem erfor­

derl.ichen großen Schritt« gefehlt, die Partei­

führung der SED sei .damit notwendig den 

Weg in ihren C ntergang. der zugleich das 

Ende des DDR-Sozialismus bedeutete<. ge­

gangen 1j
• 

Im einzelnen wird diese Entwicklung einge­

hend nachgezeichnet in dem Beitrag von Jo­
"ph "RechtSwissenschaft und SED,," - und 

zwar anhand der Betrachtung der Auseinan­

dersetzung übe r einz.e1ne rechtspolitische 

Themen, nämlich die Bedeutung der Forde­

rung nach "soz ialistischer Demokratie loclS, die 

Hinwendung zum »Rechtsnihilismwi ",:6) die 

»Erbe- und Tr ... ditions,,- Diskussion1.7 und 

ihre Bedeutung für die Forderung nach 
Grundrcchtcn1S, die Bedeutung der Rechts­

theorie als >Regelungstheorie polir.ischer Sy­

steme «!9, die Bedeutung des Rechrs ')<1ls i'vlaß 

der Politiku (nKontrapunkt zum Instrumen­

talcharakter de:;: Reehts (~)-'o , die Auseinander­

setzung um die »Verpönte ~Abstraktheit( des 

Recht.s.' und »Das ·$ozi3Jistische< der ,Aufga­

bennorm(((. Bei all dit!scn Diskussionen ging 

es letzten Endes darum, dem Recht auch ge­

genüber der Politik Geltung zu verschaffen. 

den Führungsanspruch de r Partei damit zu-

$ch;\fl :tls heJcuu:ndcn F:tk tor schau.tc und m sie fo rdt­
f"l:'ßg,en stdltc und dabeI det C~llscl11hswIS!l~n~h:lrt 

7.u.Gk ich dogm.:llIscht" Zuge! anlel lt", mlß.lchtcte I'Jo~k­
kcr dlc W,su.ruch:l.(' - C!1' bn.uchce su: nielli - 11 t"ß J IC 

zuglC' lch,m euw:r .I:lngercn Lcmr.. l :lu fcn . ~ Zur EnlWlck­
IUf"lg des Wmu ;h"furechts Im Neuen okonomlJchl'n Sy­
~ t em J , ~u(h rnlckC"iSuß $, H) rr.: . elne ZtH :11Il'!l$lyC'r 
FO ß chung und schopfcm chtl' DISku.l.t lon In emer At· 
mO.lph:m::, die Sich In IJ Il S('rcr Erinneru ng ;1 ls Aulbtuch·· 
5t11n mUnc dJ r"m:lIt _ (S. « "J 

u U.-J. Hcu l::.r ~ 72. 
2) U.-j Ht'uer S. 74 
14 Jo~ cph S. 5049 H. 
IS j m cph S s60 1f. 
26 j oscph 5. 178 rr. 
17 Josrph 5 j lbrr. 
l S j oseph S. 587 ff. 
29 j OJC" pb 5. S9 6 rl. 
~o Jo.teph 5. 599rr. 
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1/6 mindesr zum TciJ in Frage z.u stellen ; subjek. 
rive Rechte und vor allem Grundrechte 501.1 -

ren anerkannt, den Fo rderungen n;H.: h einer 

rechrssraadichen Enrwicklung sollte Rech­

nung getragen und schließlich sogar die Ge­
waltemeilung akzeptiert werden. Solchen Be­

mühungen blieb der Erfolg versagl; die 
Panei, die O)immer Recht « hane, behieh auch 
insoweit 'I Recht« ; den Rechtswissenschaft· 

lern blieb entweder die )0 Einsicht<· in die 
Richtigkeit des S",ndpunkrs der Pan"i oder­
sicher z. u einem beachtlichen Tcil die An­
passung ; letzten Endes zur Entschuldigung 
wird vorgetragen, auch für die Rt:chtswissen­

schaft habe gegolten ... daß sie nicht im luft­
leeren Raum ex istierte, sondern eingebunden 
war in die Auseinandersetzung zweier Welt­
systeme im allgemeinen und zwischen den 
heiden dcucschen Staaten im besonderen «}', 
womit doch eigentlich nachträglich noch ein ­
mal das Eintreten für das eine \'(fehsystem 
und den einen deutschen Staat ge rechtfertigt 
werden soll. 
In diesem Zusammenhang und auch sonst 
wiederholt bezeichnet Heuer das pol.i[ische 
System der DDR als "sozialisti ')che Gestal­
tungs- und Erziehungsdikta[ur(,~: . Es wird 

dabei nicht deutlich, ob er der damit imen­
dienen »Orientierung auf ejne höhere ßil­
dung für aUe Menschen, auf das, wa,s siehet­
lieh übertrieben als Herausbildung eines 
>neuen Menschen . bezeichnet wurde«H, letz.­
ten Endes heute noch zust immt. Man muß 
dies wohl an nehmen, wenn gleichzeitig dar­
auf verwiesen wird, daß diese "Gest;lltungs­
und Erziehungsd.iktatur~ »in den 70er Jahren 
und versrärkt in den 80er Jahren ... an Kraft 
und Legitim ation ... verloren - sie also vorher 
offensichclich besessen - habe". d.ß sie (und 
d.ies nun für die spätere Zeit) ve rbund en I4C­
wesen sei ~mit einer Menschenrt:chtsko nz.e p­
tion, die hinsichtlich der sozia.lcn Grund­
rechte und ihrer tatsarhJichen Gewährlei­
srung beachdieh w,U«ll, und wenn man auf 

die spitzfindige Differenzierung zwischen ei­
nem .. Nichucchtsstaat« und einem "Un­
recbtSSli:lat «., mit welchem Begriff der >~Nicht­
rechtss[aat~ nicht »diffamiert« werden dürfe, 
SlÖßty1 . 

Als Ergebnis von nGesIaltung und E'Lie-

}' U.-J .II(1,1&'.r S. 609. 
).! U -J . H CIoH·r S. 17 
H U. -J.HC" uC'r S S7 f 
H -J .l lcucr S. 71 
H .-J. 1icuc:r S 6 16. 
) 6 U.-J . Hetlt r S. 611. 

hung o< begreifen die Autoren wohl, was sie als 
»die weitgehende Überwindung der Rechts­
fremdheit des Volkes . bezeichnen". Wer sich 
näher mit der Entw icklung in der DDR be­
faßt hat, wird weniger den Stolz verstehen, 
der in der Schi.lderung anklingt. in rund SjOO 

Veranstaltungen hätten 260000 Teilnehmer 
4091 Vorschlä~e zum Entwurf des ZGB bc­
schlossenJs ; es darf doch nicht unterdrückt 
werden, daß es von den Bürgern in vielen Fäl­
len als zumindest lästiger Z'9.'a ng em pfund en 
wurde, wenn man sie zur Teilnahme an sol­
chen Veranstaltungen drangte. 
Im übrigen liest de r Praktiker, der heute noch 
DDR-Recht anzuwenden hat, den Hinweis 
auf die »Volkstümlichkeit. des ZGB mi, gro­
ßer Skepsis. Es klingt so einleuchtend. daß 
vor allem das Zivilgesctzbuch der DDR .zu 
einem kJaren, schönen volkstumlichen Stil« 
zurüekgckehn seil9 . Doch sind mir die DDR­
Bürger, die ihm »nach seinem Verschwinden 
... naehgetrau<'rl " hätten-4°, in den letzten 5 
Jahren nicht begegnet. Vielmehr erscheint die 
Würdi~ung zutreffend • • die höhere Volks­
tümlichkeit de .... ~oz.ial i s [.i schen Rechts, die 

weitgehelld" Cberwindung der Rcchrsfremd­
heit ... (sei) verbund en (gewesen) mit Verlu­
sten an rechtLi.chcr EX:lktheit«-4'. Ocr Feststel­

lung. das ZGB hab c >· die privoren Rechrsbe­
ziehungen in einer Gesellschaft, in der die 
Einkommen g:11l:l. übenviegend aus eigener 
Arbeit stammten und in der keine großen 
Vennögensmassen zu übertragen waren, im 
wesentlichen adäquat geregelt« ~ \ kann des­
halb nur mit der Ergänzung z.uges timmt we r­
den, daß etwas anderes gelten mußte. sobald 
über schwierigere Rechtsbeziehungen zu ur­
teilen war. So hat das ZGB nur für die ge­
schilderte Gesellschaft »bei allen Defiz. iten, 
die Juristen ... hinsichtlich Rcgdungsliefe, 
Absrraktheit, Kasuist.ik ete. empfunden ha­
ben (mögen - i. O . in Klammern), keine 
grundsätzlichen Lücken aufgewieseno- u . In 

I I U -J. Heuer S 7-4 
JI GotmnglDost S. "9 I, 5. ;auch U.·J llcucr S. 61 ( 
3? csd. lmc.rt S <In . 
~o Gt.hnllglDost S .. 7f 
~ I u.·J Hale r S. 7J : •. .tuch die QUl l,rl :t.lcrull~ ti~f Ent('lg' 

nunK~gdC:tu: .tls ..... bsolut un~ ur~lc hcnd - n:u:h d~·r D~­
VI~ I~n~d(lchs 11 : "ettt:r..c: musst" ku rt:t. und IIldu 
wclt ];n.lr lg 5Clndl· ~ bC'1 K.. H e\H:f. S. 16 ... und die: Pt·sute!· 
lunl!; "'On Dost, S I :f, du A,bclI .gt3Ctz.bucb 'o'on 1977 -
nlll clRc;:rn Um rll111 h Oi r ... ugrapncn) .f.nt clorr c-lt so 
Stoß \\'W dtt des C8A (Ccsca buclu der Arb~u von 
196 ' ) (IS6 P.lr.tGr.:aphC'n)- - h,lbc .J.!.i "~lI\e ,umfHsclldc. 
R .. gc-lunl; . . \\cccnuber Snnem Vorcmser erheblich ln 
IUrlJ.uk:her Subs'~ lIz gc .... onrn:n .. 

·41 GC)hnn~/Oost S -4:;6-
-n Gohrlngl Dosl S 491. 
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einer solchen Gesellschah war es auch nicht 
erstaunllch, - daß die Zahl und der Anteil von 
Erbstreitigkciten an dcn gcrichdichen Aus­
einandersetzungen ständig zurückging« .... . 
Die RechtSprechung kommt heute mit den 
Normen des ZGS im Ergebnis nur zurecht, 
indem die von den Autoren des ZGB nicht 
übernommenen Regelungen des BGB letzten 
Endes im We~e der Auslegung angewendet 
werden. Dies gilt auch für die ,}im lnrercssc 
einer bürger nahen und allgemein verständli­
chen Gestaltung des ZGB.H erfolgte Ab­
schaffung des Abstraktionsprinzips, die für 
dl:n Verkehr mit Grund stücken emgc~t:n der 
aufgestellten Behauptung wenigstens nicht 
konsequenr erfolgte-l

6. 

Ein besonderes Kapitel der Erziehungsdikta­
tur ist das Arbeitsrecht. Der Weg von den 
ersten Regelungen zur \'<Iiedereinführung der 
Betriebsräte im Kontrollratsgcset:l Nr. 22 von 
[946 und zur Gewahrleisrung des Rechts auf 
Arbeit ion den Verfassungen der Länder Meck­
lenburg, Sacbsen und Sachsen-Anhalt aus den 
Jahren '946 und '947 über das Gesetz der 
Arbeit zur Förderung und Pflege der Arbeits­
kräfte, zur Steigerung der Arbeitsproduktivi­
tät und zur weiteren Verbesserung der mate­
riellen und kulturellen Lage der Arbeiter und 
Angestellten vom [9.4. (950 und das Gesetz­
buch der Arbeit vom I z. 4.1961 bis zum Ar­
beitsgesetzbuch vom ,6.6. '977 und seiner 
Anwendung ",ird in dem Beitrag von Dost-l7 
ausführlich beschrieben. Gerade dieser Bei ­
trag macht deutlich, weshalb icb den durch 
das besprochene Buch t:ntstandenen Ein­
druck als zwiespältig bezeichne. Scin letzt('r 
Satz lautet: .Die Möglichkeit, die die Gesell­
schaft der DDR hatte, den Menschen als Sub­
jekt zu sehen, hat d .. Arbeitsrecht der DDR 
aufgegriffen und durchgesctzt. . · ' Was will 
der Verfasser sagen: Ging das Arbeitsrecht 
davon aus, daß der Mensch Subjekt i$t, oder 
konnte dies Ziel nur erreicht werden, soweit 
es die "führende Rolle der Partei. der Gesell­
schaft und damit auch der Re-chtswissenschaft 
gestattete? ln.sgesamt wird wohl eher die Em­
wicklung positiv gewtirdigt. Oaiür spricht, 
daß z. B. zur Rolle des FDGB ausgeführt 

... Gohnng/ Do ... S SI! . 

.. 1 CohnnglDo' t S s.o.} · 

.. 6 I~e ßCnll"rkung, ~i .l.s K:mfrccht des ZGO h:.hc nicht nl"n 

Erwerb "011 Immobil,cn tcu'gdt (Cll llrtnJt/ Ootit S soS). 
)st so ,111gemeln un zutrC'Hc:nd. nd mg lH nur, d.aß C1" m 
Q,lcsent hchcn TC01 1t :l von il lldC'flC'n Nonnen ubtrla,ttt 
wurth: . 

47 Do51 S. 9S rr 
-48 Dost SI .. ) . 

wird, diestm sei es »gelungen, sowohl auf die 
allgemeine Arbeits-Rechtspolitik der SED 
und des S[aates, auf die Arbeits-Rechrsser­
zung ... und die Rechtsanwendung einen 
großen EinOuß auszuüben((-+?, während an 
anderer Stelle die notwendige Eimchränkung 
zu lesen ist, »das Arbeitsrecht dcr DDR .. 
(habe) naturgemäß (!) die Probleme nicht lö­
sen (ja nicht einmaJ wesenrlich mildern) (kan­
nen), dic mit den ökonomischen und gesell­
schaftlichen Verhaltnissen der DDR zusam­
menhingen, (und deshalb hätten) die 
Milbestimmungsrechte der ... Gcwerkschaf­
tcn an den Grenzen (gecndet), die die 
Planwirtschaft, der demok.ratische Zentralis­
mus und die Handhabung der führenden 
Rolle der SED zogen.'o, und auch darauf ver­
wiesen wird, daß _sich der FOGB in seiner 
Satzung selbst in die Pflicht genommen 
(hatte), den .Kampf um den wissenschaftlich­
tcchn ischen Höchststand ... und eine hohe 
sozialistische Arbeitsmoral( zu fördcrn«\I. 
Die Festste llung, daß »mitunter ... auch Par­
teilt.:itungcn massiv auf die Enrscheidungspro­
zesse der Gewerkschaftsleirungeno. einwirk­
ten l \ gilt ja wohl nicht allein für Ausein ~\nder­

setz.ungen vorOrt, sondern in noch stärkerem 
Umfang für die Beziehungen zwischen den 
Spitzen VOn SED und FDGB. 
Zur Erziehungsfunktion des Arbeitsrechts 
bekennt sich der Autor wohl auch noch in der 
rückschauenden Betrachtung durch sein aJ· 
lerdings nur undeutlich zum Ausdruck kom­
mendes Klagen darüber, . daß kaum noch 
gekündigt wcrden konnteIlID, daß bci den Be­
ratungen über den Entwurf des AGB verhin­
dert wurde, "daß der Mißbrauch sozialer 
Sicherungen des Arbeitsrechts eingedämmt 
werden konnte«'~. 
In dic.:!-en Zusammenhang gehört die positive 
Würdigung der Arbeit der KonOiktkommis­
sionen H , die in allen Betrieben mit mehr als 
100 Mitarbeitern gebildet werden mußten 
und ejnc ~(:hnelle und gen.·duc Entscheidung 
von Arbeitsrechtskonflikten du.rch »sach­
lInd rcchtskundigc Werktätige, die das Ver­
trau en ihrer Kollegen« genossen, el"mogl.i­
ehen sol lten. Vor Ort wurde auf die.se Weise 
',crzogen«; ob diese Are von Konfliktlösung 
richt.ig als Arbeit eines »Disziplinierungsin-

49 Dost S. 1"0 

'0 DostS 1041. 

5' I)o~t S I .S. 
5!. Dost S 1.16, 
S} D()~ t $. 118 
H Don · I.l S 
51 00) 15. 1)1 (f 
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118 stiruts, wenn nicht gar Umcrdrückungsinsti­
tuts« beschrieben wird~6. bedarf wohl einer 

sorgfältigeren Untersuchung der Arbeit dic w 

ser Kommissionen; ohne eine solche er­

scheim es gercchtfcnigt, davon auszugehen, 

daß diese Aussage Ln manchen Fällen durch­

aus zutreffend ist, in anderen der Wirklich­

keit aber überhaupt n_icht gerecht wird. 

Zwiespältig ist schließlich die Schilderung" 
der arbeitsrechtlichen Reaktion auf Ausreise­
begehren von Arbeirnehmern. Eindeut.ig 

wird vom »schlechten Gewissen (der Sr.aars­

führung) gegenüber der Öffentlichkeit nach 
Helsinki" gesprochen. Doch andererseits le­
sen wir noch einmal die bekannte Recluferri­
gung, die Ausreisewilligen seien >,als auf 
Kosten aJlcr Staatsburger zumeist hochquaJi­
fizierte Arbcirskräfte wirklich gcbraucht " 

worden, wohl auch insoweit habe ),der Kalre 

Krieg ... um die Handhabung des Arbeits­
rechts keinen Bogen .. gCfnacht js . 
Das Strafrecht wird von Buchholz 59 im we­

sentlichen nichr in erster Linie als d.ie Lehrc 

von der Reprcssion, sondern als Erziehungs­

lehre dargesteLlt; es hatte ja »nicht nur Pro­
blemati,ches, Bedenkliches und z. T. (!) auch 
Unvertretbare~ aufzuweisen, sondern - in 

fast allen seinen E mwicklungserappen - auch 

Positivcs ,!, 60. \Y./as an Repression in dem Bei· 

trag von Buchholz nicht geleugnet wird<>l, 

wird andererseits wenigstens 'l.. T. wieder re­

lativiert, indem die Reakrion aut die faschisti­

schen Verbrcchen 61 bis hin zur Akzeptanz des 

Art. 6 der DDR-Verfassung von '949 ('>Boy­
kottherzc <t- .= Verbn.:chen) als strafbegrün­

dende Norme) ebcnso zur Rcchtfertigung 

herangezogen wird wie »die vom Ausdruck 

dcs Kalten Kricgcs bcstimmte politische Ent­
wicklu ng«""'. Damit werden sowohl die EIll­

scheidun gen in den Waldheimer Prozesscnbj 

wie die Verurteilungen nach der \Y./irtschafts· 

strafverordnung von 194866 und auch die 

Todessrrafc67 gerechtfertigt. 

56 So Klu d In NZA 199Z, S 7 (zillen nach Dost S IH), 
wOgt-g t l1 Dos: (a :1. 0 .) hcf !l~ prot~51J~" 

57 Dost $ 139 f. und l.p. 
s8 Vl!i l. dnu :l.ue-h rur de-n ßCI'l·I e!1 t.lt.I S!r"rr't: .:hu BUl.;hholz 

S. 30 l r. 
~9 ßl.lc hholl. S. 273 f . 
(,0 ßl.lc hholl S. Z7J. 

61 Siehe rur dl (· Joel" Jl.hre btt. Buchhol:a: S. jl7· 
62. ßu, hht)lz S.lJ7 (f. 
6j Ruch hQl~. S 28: , .!.91 (do rt lf1 ~be.so ll d(" l (" dlr Kntlk :U I det 

~ur An. 6 gt:StulZ,u:n VCfunoluns von W:lllc r J:tßb und 
W"lfsanc H :l m ,h) 

6-1 BuchIH'> J:... S 274, l :Jo f ; $. )J6 rrnd~ f1 wir dIe hll:ut~ doc:h 
uOC"rtr:aglld l crfchc lnende Qu:tl lfl:f..lcrußg d a Bou.rhdu­
ooctz.ul1 sen des j.ahns ltt9 als . red Hs wld fig . 

65 ßuchholz. S. 278 f., du" 2u~h LUlhcr s. HS rr. 
66 Buchholz S. z83 f., J u .u JllF;h Luth ... r 5 JSor. 

Zur Erzichung gehören im Strafrccht nicht 

nur die Bemühungen um eine Reduzierung 

strafrechtlich indizienen Verhaltens, sondern 

auch die Arbeit der »gesellschaftlichen Ge­
richte ... , dcr Konflikt- und Schiedskommissio­

nen GS und die Bemuhungen um die Wiederein­

gliederung Strafentlassener69 . Auch hier be­

darf es wohl einer sorgfältigcn Erhebung der 

tarsachlichen Entwicklung, damit beurteilt 

werden kann, ob cs wirklich Ansä[~e gab, die 

fortentwickelt werden sollten. 

Die insoweit ja durch.aus bedeutsame Feststel­

lung, daß der Arbeitseimatz. in den Strafvoll­
zugs,mstalten renten wirksam wurde und daß 

in der DDR keine Gerichtskostcn anfielcn) 

wird von Buchholz - wohl zutreffend - gleich 

wicder mit der Betrachtung eingeschränkt, 

daß . sich die Verwirklichung der anspruchs­
vollen Inrention in der Praxis aus den verschie­

densten Gründen, auch wegen der Betonung 

der Sicherheirscrforderni.s.-;e und eine.-; relati­

ven Vorrangs der Ökonomie VOr der Erzie­

hun g l vielfach schwierig gestalte[e«(~·J. 

Die E inseitigkeit dieses wie auch anderer Bei­

träge wird schlaglichtartig beleuchtet, wenn 
als Begründung für die durchaus zutrcffende 

Feststellung, »das die Kriminalität als soziale 

Erscheinung gesel.lschaftlich bedingt ist«, die 

ebenfalls zutreffe nde Fes tstcllung herangczo­

gen wird, daß dies »durch die enorme Krimi­

nalit:i.ts l unahme nach dem Beitritt der DDR 

zur Bundesrepublik hier im Osten schlagcnd 

best.itig t « wird 71 . Bei dieser Betrachtungs­

w eise fallt es schwer, ist aber erforderlich, den 

richt.igen Schlußsatz des Beitrags von Bttch­

holz als Beleg iür einen richtigen Ansat.z -

und dies gerade für die Gcgenwart - zu zitie­

ren: »Das Wichtigstc im Kampf gegen dic 

Krimrnal.ität (ist) die Vorbeugung, vornehm· 

Ijch die soziale Vorbeugung, die Schalfung 
von menschenwürdigen Lebensverhältnissen 

für alle Mcnschen.,,"~ 

Letzten Endes gehr es Heuer und wohl auch 

seinen MitautOren darum. der ... D elegitimic­

rung der DDR« entgegenzuwirken, deren 

Zweck sie in der '·,Flankierung der Ungleich ­

behandlung der Ostdeutschen«: und in dem 

>~Bestrebcn« sehen, »den Sieg im kalren Krieg 

67 Bl.ld\hol~ S ) 1" r ; .lI nd(;rn}clts fm den wIrdu: of l(;n" ldl~­
li eft von Stolz. !;(tl"2,~nc Feu . .\ldl ung. die DDR ha.bc 198, 
1I 1 ~ -w s a-n c JOZJl.hsus;;:he L.md. die TodCUlrarc <lbge· 
s<:hlUC 

68 ßu.:hholr,. S. }O) rr. ; ~ . dUli ;iuch Mullt r S. l}l (r 
Mj Buchhol ... S. J 19 f., J.l l fr. 
7Q B\J chh{l I ?. S. ) l~. 
71 Bv~hho I 1. S. Jog . 
71 811chhol1. S .; ) ~ 
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endgültig zu festigen"]) . Dieser lntenrion 
muß jedoch entgegengehalten werden, daß 
sich dic DDR im 1 ferbst 1989 se lbst delegiti ­
micrt hat, was an vielen Stellen dcs Buchs 
nachdrückJich bestätigL wird, daß sie insbe­
sondere von denen, die ihre Führung zum 
Abdanken zwangtn, delegitimien wurde. 
Es bleibt deshalb sehr viel weniger von dem, 
was in den 45 Jahren im Osten Deutschlands 
enrwickelt wurde. als in dem Buch versucht 
wird, uns zu vermineln. Es mag sein, daß der 
)-stufige Aufbau der Zivilgerichtsbarkeit ei­
nes Tages doch beschlossen wird. Man 
könnte dafür plädieren . daß das Pfliclntl'ils­
recht der gesetzlichen Erben (soweit sie.! kei­
nen Unterhahsanspruch gegen den Erblasser 
haben) und eventuell auch das Erbrecht der 
Erben der 4. und folgender Ordnungen en[­
fallen. Wie schwer es ist, wirklich si nnvolle 
Regeln zu übernehmen, zeigt die Auseinan­
dersetzung um den Vorschlag, zu überneh­
men, was im Familiengeset7#buch der DDR 
,,~nd, daß Mann und ["cou gleiche Pflichten 
auch in bezug auf die Arbeit im H .. "hah ha­
ben7" . Und auf die hergebrachten Grundsätze 
des Berufsbeamtentums wird der mit zu viel 
Beamten beseli'.te Bundestag leider auch nicht 
venichren wol le n. 
Für Heuer blcibt noch Cln Traum: I,Kapiralis­
mus (sei) nicht das lelzte WOrt der Ge­
schichte«, das ... bleibende Erbe « des IIVer­
suchs. DDR werde doch noch "sichtbar .. 
werden. dann könne Itwieder konkret über 
die Möglichkeit von Sozialismus nachgedacht 
werden((. der jedoch l.ohne en twickelte De­
mokratie, Ohllt! Rechtsstaatl ichkeit keine 
dauerhaft erfolgreiche Alternative sem" 
könn e?J . Aber ger ade in der kriuscllen AllS 

einandersetzung mit dem hier besprochenc:n 
Buch wird man fragen müssen. ob ein »)Erbe .. 
bleibt. Ich denke, der Herausforderung der 
kommenden Jahrzehnte wird nur gerecht. 
wer den von den Rechtswissenschaftlem Jer 
DDR gemachten Erfahrungen entnimmt, dall 
- VOn Ausnahmen abgesehen - die von ihnen 
geschilderten Prinzipien nicht das Funda­
ment sein konnen, nel.len Aufgaben gerecht 
zu werden. 

Diether Hoffmann 

7J U.-] Heuer S. 19 r 
74 SIe! dt:s f.2m ll1tn s~tz.b\lo(h$ der DDR bc-,unlnltc: 

.Btldt Ehc,aurn tnK"" .hren An,,:.1 b~ 1 der EF.tJchung 
und pnC'~ der KUldc:r und der Fub rung des H.1 u"halu_ ; 
7.um F.lllllhrnrecht instruktiv und dur('h2u~ kmuch 
Gnndkc- S. 17) H. 

n U.-J Heuer S. 611 

Andrea Rudolph , DI.e KooperatiOn 'tIon Straf­
recht und SozialhIlferecht bfl der Disziplinie­
rung von Armen rmaels Arbeit . Vom Arbeits· 
haus bis zur gemeinniil zigen Arbeit, Frank­
furt/Mo (Verlag Pet.'" Lang) 1991, 180 Selten, 
DM 61·-

)lEine Trennung von einem helfenden Sozial­
Staat und einem strafenden Rechtsstaat exi­

stiert nicht ..: , s(;hreibt Andren RudoJph in der 
Einleitung ihrer 199) vom Fachbereich 
Reehrswisscnsehaften der Universität Bre­
men angenommenen Dissertation . Andrea 
Rudolph hat sich die schwierige Aufgabe ge­
stclll, d:ls Verhältnis von fürsorgcrechdichem 
bzw. strafrechtlichem Arbeits~wang lind den 
verschiedclH..'n Formen der fürsorgerechtli­
ehen "Hilfe zur Arbeit« vom Kaiserreich bis 
heute, :llso auf lange Dauer, zu untersu­
chen. 
Em 1969 wurde in der ßundesrepubük 
DeutSchland ein seltsames RechtSkonstrukt 
au s dem Strafgesetzbuch gestrichen: die :us 
,korrektionelle Nachhaft, bezeichncte straf­
rechtliche Arbeitshausunterbrtngung. Diese 
Haftform ging auf das Allgemeine Preußi­
sche Landrecht von 1794 zurück, das ermög­
lichte, rUckfällige Diebe und ProStituierte 
»nach ausges tandener Strafe«, also nach Ver­
büßung ihrer eigentlichen Haftstrafe. zur 
moralischen Besserung in ») Arbeitshäuser 
abzuliefern, und daselbSt so lange zu ver­
wahren, bis sie 1.U einem ehrlichen U ntl.' r­

kommen Lust und Gelegenheit erhahen •. 
lKorrcktloncUc Nachhaft< bedeutete richter­
liche Zwangseinweisung in ein Arbeitshaus. 
Diese ,korrektionelle Nachhah. fand sich 
schließlich im Reichsstrafg' ·Ii .!tzbuch wieder 
lIno war hier allerdings nur mö~lich im 
Zusammenhang mit Veruneilungcn cil, iger 
Übertretun~.dclikte nach § )61 StGB wie 
Bettelei, Landstreicherei, Obdachlosigkeit 
und Prostirution. ~ach einer bis zu sechs­
wöchigen Haftstrafe konnt en die Verurteil­
ten anschließend nach § )62 StGB »an die 
LandC'spolizeibehordc überwiesen werden'l, 
die d., Recht besaß, die Delinquenten bis zu 
zwei J ahrcn, also sehr viel länger als d.ie 
eigentliche Hahstra.fc, in gefängnisähnlichen 
Arbeitshäusern (')Korrektionsanstaltenc) 
unterzubringen . In den achtzige r Jahren des 
t 9. J ahrhWldertS bestanden in Deutschland 
eHva fünfzig Arbeitsh~user mil über 22000 

Plätzen. 1888 wurden immerhin 1} 512 Män­
ner und 2680 Frauen zur ,korrektionellen 

1I9 
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120 Nachhafr, in di t: Arbei tshäuser eingeliefert, 
Männer fast ausschl.icßlich wegen Bettelei 
und Landsrrcichcrci, Frauen mchrheirlich 
wegen Prostitution . \'Vährend der \Veimarcr 

Republik ging die Insassenzahl der Arbei ts­
häuser stark z.urück, um dann im National­

soz.ialismus wieder an z. usteigen, ohne das 
hohe Ni veau des Kaiserreichs wieder zu 
erreichen . Die KZ-Verbringung von I, Aso­

zialcn« trat im N -Staat in Konkurren z zu 

den weiterbestehenden althergebrachten 
Arbeitshäusern. Durch den t9J4 neugeschaf­
fenen § 4,d StGB war bei wiederholt Ein­
gewiesenen nun sogar lebenslängliche 
Arbeitsbausunterbringung (wegen Bettelei ') 
rnoglich . 
Para llel zu dieser strafrechtlichen Arbcits­
hau sunrerbringung existierte in den meisten 
deutschen Eillz.e!staarcn eine fürsorgerecLuli­
ehe Arbcirshausumerbringung :tuf recht un­
übersichdicher Rechtsgrundlage, seit [911 

auch in Preußen durch ein neugeschaffenes 
')Arbeirsscheuengesetz«. Diese Regelungen, 
die eine i".wangsweise Anscaltsunterbring-ung 
»arbeitsscheuer« A rmenu n tcrstützungsemp­

fänger ermöglichten, gi ngl.· n 1914 in § 10 der 
Reichsfürsorgepfl ichtvcrordnung ein. Im Ge­
gensatz zu vielen sozialgeschich tlichen Ar­
beiten beschränk! sich Andyea R"dolph hier 
nicht auf die Darstellung der preußischen 
Verhältnisse. Sie untersucht sämtliche Staaten 
und Kleinstaaten des Deut.schen Reichs. Die 
Auwrin hat dutzende regionale Fürsorgq;e­
setze und Polizci"crordnungcn des Kaiser­
reichs bzw. Ausführungsbestimmungen Zur 
Reichsfürsorgepflichtverordnung der Weima­
rer Zeit ausgewertet, leider durchweg nicht 
mit dem Nachweis der Erstveröffentlichung 
in den jeweiligen Geselz- und Verordnungs­
blättern. 
Ru.dolph dokumentiert, wie der Unterschied 
zwischen fürsorgerechdicher und strafrechl­
li eher Arbeirshausunterbringung. immerhin 
in völlig unterschiedlichen Gt'setzen ge­
re~e lt, im konkreten Vollzug dan n wieder 
versc hwindet. Kaum ein Arb ei tshau s diente 
ausschließlich der Vollstreckung der , korrek­
tioneIlen Nachhaft (,. Vorherrschend war die 
Sammelanstalr, in der ve l1Jrtcilte Bettler, 
angeblich arbeitsscheue Armenunter­

sLüt'l.ungsempfänger, ~ntwurzelce Landarme 
und en!mündigte Alkoholiker zusammenge­
sperrt wurden, bestenhlls in den Schiafsälen 
voneinander getrennt. In sbesondere die 
preußischen Provinz ialarbei tsa nstalten verei­
nigeen zwangsweise Arbeitshausuneerbrin-

gung und fom1ll freiwi llige Landarmenver· 
sorgung. ' 
Fürsorgerechdiche wie strafrechtliche Ar­
beilsh ausuntcrbringung wurden 1949 durch 
die amerika.nische Militarregierung in der 
US-Zo ne ersatzlos au fge hoben. Die Ch .nce, 
die obsoleten Arbeitshäuser endlich abzu­
schaffe n, blieb jedoch ungenutzt. Die ,kor­
rektionelle Nachhafte, nun hauptsächlich in 
Sonderabteilungen von Strafanstalten voll­
streckt, wurde 195 J wieder bundesweit ein­
gefühn, jetzt mit einer vierjährigen Höchst­
frist. Mit dem Bundessozialhiliegesetz 
(BSHG) wurde '962 auch die fürso rgerechdi­
che Arbcitshausunlcrbringung wieder gesetz­
lich etabliert. § ,6 BSHG ermoglichte die 
Zwangsunterbringung von Sozialhilfeernp­
fängern in ge-schlossenen Arbeitscinr'ichtun­
gen, wenn die Betreffenden sich trOtz wieder­
holter Aufforderung weigerten, zumutbare 
Arbeit z u leisten. Die Unterb ringung war 
zeitlich nicht befristet, mußte jedoch, im Ge· 
gensatz zur Regelung in der Reichslürsor­
gepflichtverordnung von 1914, vOn einem 
Richter angeordnet werden, was nur äußerst 
selten geschah: vom 1.6. 1962 bis zum 
J.7. 1964 in nur 62 Fällen. 
Zu sä, t:l.lich zu dies~J' in ihren Grundzugen 
nicht neuen Arbeitshausuntcrbringung von 
»a rbeitsscheuen« Fursorgeempfängern sah 
das BunJessozialbiliegcsetz in § 73 7 wangs­
unterbr i n~unb von » Gcfährde[en~ in einer 
»geeigneten Anstalt, in einem geeigneten 
H eim oder in einer geeigneten gleicharti gen 
Ei nrichrung«( vor. 1969 erklärte das Bundes­
verfassungsgericht die gemäß § 7J BSHG 
durchgeführte Zwangsunterbringu.ng von 
,)Gefährdeten(( für verfassungswidrig. Das 

Grundrecht der persönlich en Freiheit sei 
durch diese Regelung unverh:i.hni .'i mäßig ein­
geschrä.nkt. Der Staat habe nicht die Aufgabe, 
seine Bürger zu bessern, und habe deswegen 
auch nicht das Recht , ihnc.n die Fre iheit zu 

entziehen, nur um sie zu bessern, solange sie 
sich nicht selbst oder andere gefährdeten. Das 
Urteil des BundesverfassungsgerichLS bezog 
sich explizit nu r auf dit:' Zwangsunterbrin­
gung von ,Gdahrdeten t im Sinn des '§ 73 
BSHG und li ell die fürsorgerechtliche Ar­
beitsbausunterbringung gemäll § ,6 BSHG 

1 VRI !'.hrtlO C unS.l. 1cdl7.In und Thcologlc In der orrem­
In:hcn St'l. IJ trur;;or~oe da ' 9 Jh Jm lk:' ~ P)l:l <k1 Land­
;tnllen· und l\ rootJh.1.UKI Iknntngh:lusC=fl ,8.HI- I'}.li. 
DI$s. Muns'cr- 1?!tJ; Wolr~,\nb Ay:aB. Dn A rbcmhilw; 
ßA'ltcn.Ju ßculn'. L.J,nJsITtlchl'r, I'ro ... m :uC'nC', 7.un..1hu 
und FUNor'~,(,:nlp(.1J I~ l'r In def Ko rrekt Ions - und 1~:3 nJ ­
an ncn:i.nluh Brellell.lu (I B14~ 19 -1 9). K .1.~~ 1 199 1. 
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und die strafrechtliche Arbeitshausun(erbrin­
gung gemäß § 42d StGB unerwahnt. In einer 
Entscheidung vom 15_ ll_ 1970 best5tigtc das 
Bundesvcrfassungsgcrtchr soga r ausdriicklich 
§ 26 BSHG< Doch mit der grundsatz lichen 
Feststellung, daß der Staat kein Recht habe, 
seine Bürger zu bessern, war inhaltlich auch 
das Todesurteil uber die zwangsweise Ar­
heilshausumerbri.ngung gesprochen, die ja 
genau diese Be_sserung zum Ziel hatte. Die 
)korrekt;onelle Nachhafte und fürsorgerechr­
licher Arbeirszw~ng in gesc hlossenen Anstal­
ten waren endgültig unhaltbar geworden. Der 
BundeStag beschloß im Rahmen des r< Geset­
zes zur Reform des Strafrechts mit Wirkung 
vom J. September 1969 die Abschaffung der 
Arbeirshaushaft. 1974 wurde § 26 aus dem 
ßSHG gestrichen und damit auch die 
zwangsweise Arbeitshausu ntcrbJ'in~ung von 
I,arbeirssch euen(( Sozialhil(ccmpfängcrn ab­
geschafft. 
In der I;ulge verlagerte sich die arheirsfursor­
gerische Disziplinierung vOn Umcrsn.it­
zungscmpfJngcrn auf die insbesondere seit 
Ende der 70er J,h« verstarkt durchgefuhne 
»Hilfe Zur Arbeit« nach § 19 BSHG< Aus­
führlich schilden Rudolph die hier möglichen 
unterschiedlichen Formen (Mehrbedarf!>"Vari­
an te mit geringer r.Arbeifspramie« und Ent­
geltvarianre mit versichcrung,spflidnigen Ar­
bei"platzen)< 
Die rechtliche Entwicklung der Zwangsarbeit 
nach Fürsorge- und Strafrechl gegen die gc-

l. Auch wurde: Ilur l'tn Teil des uus<no~~1Sch vuofft'uchch­
ICI! z..hlcnm.llt C'n~l~ ubc-r A rbatsluusanwC'lsungm ",u.S"g~ 
Wl;rt cl U bcUC"lIC'11 wurde: ~!SpldSWClSl!' die dct;nlh c:rll' 
~Su.tlStlk der turn B"torc dt$ Komg!. \ Pn::uß'Khmllo'h-

scllschafdichen Unterschichten wurdc:n bis­
her noch nirgends so umbssend dargestellt 
wie bei Rudolph< Insbesondere die D,mel­
lu ng der Diskussionen der fünfziger und 
sech7.iger Jahre ist neu. ZiemJich verrannt. hat 
sich die Autorin .1l1erding~ bei dem Versuch t 
die ),gemeinnützige Arbeit« des SozialhiHc~ 
rech,s mil der nach § '93 StGB möglichen 
r1gemcinnutzigen« Arbeitsleistung zur Ver­
mei dung von Ersat7..fn'iheüsstr.lfcn in Bczic­
hung Zu setzen. 
Die Arbeit ist vollsrandig auf Grundlage ver­
öffentlichter Quellen" ohne einen Blick in 
die Sradtarchive. göt:hriehcll. Insbesondere 
bei der Da[$[ellun~ der " t;ürsorgepfJichtar­
beit« (seit 1914 in der RcichsfürsorgL'pflichr­
verordnung verankert) Stößt man so schnell 
an Grenzen, weil die Kommunen diese 
~pnichtarbe it ·, recht unterschiedlich hand­
habten. Die un~L'heuere Au~\\'('iUlng der 
»Ptlichtarbeit« durch die Kommunen in den 
ersten Jahren des Nationnl soz ialismus ist der 
Auwrin völlig entgange,:n. In einer Bremer 
Di<;senatlon über Arbeitszwang wäre es si­
cher auch nicht unangemesst:n gewesen, dar­
auf hinzuwt~ i",en, daß die Stadt Bremen von 
'934 bis 1941 mit dem Lager »Teufclsmoor« 
ein kommunales Klein-KZ zur Verhängung 
von rürsurgerechrlichem Arheitszwang hc ... 
trieb. 

Wolfgang Ayaß 

msu.· .. ,unu ues IUllt:rn g:.: htJr~!lth:n $lTah n lt .1lt ~1I unu Ce. 
r,\Ilgn~ 'Und der Karngmdm. , dlt: YOn d~9S bis '9' S 

vcrt) ((r:m h"h l w urde. 
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